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Beschluß des Königlichen Decrets vom szten April isos, die
'; " ; milirainsche Conscription betreffend.

Dreizehnter Titel.
Von den Fonds der Militair-Sonftripti'olt.

Art. 77»' Es soll ein besonderer Militair. Conscription-,Fond, der feine eigenen Einnah
 men und Ausgaben hat, errichtet werden.

 . Art. 78. Der Conscription- - Fond soll aus dem Betrage der Geldstrafen und den, im
Falle einer Befreiung ober Stellvertretung, zu leistenden Zahlungen bestehen.

Art. 79» Die im ganzen Königreiche statt findenden Conscriptionö.-Einnahmen sollen in
die Casse des General-Zahlmeisters fließen, welcher davon einen, der Verfügung de- Kriegs
ministers überlassenen, besondern Fond errichten, und die gesetzlich angewiesenen Zahlungen
machen wird.

 Die Quittungen der, in den Distrikten ordnungsmäßig gemachten, besondern Zahlungen
sollen vom Generalzahlmeister, stattchaaren Gelde-, in der Casse angenommen werden.

Art. So. Die dem Conscriptiou-,Fond zur Last fallenden Ausgaben find folgender
ii die durch den Proceß und die Gefangennehmuug der Deserteurs.und widerspenstigen

Conscribirten verursachten Kosten;
2) die Wrederbezahlung der au solche Conscribirte, welche sich bei ihrem Corps nicht ge

stellt haben, abgelieferten kleinen MontirungSstücke;
 3) die den Officierö, welche den Recrutirrrngs-A-th ausmachen, zukommende Entschä

digung; - ,

4) die den Aerzten und Chirurgen für die Besichtigung der Conscribirten nach der Be»
i stimmung des Kriegsminister- zu bezahlenden Vergütungen. Alle Ausgaben des Conscription-»

j Fonds sollen auf dir vom Kriegsminister erlassenen Zahlungsbefehle bezahlt werden.

Vierzehnter Titel.
Von der Strafe derjenigen, welche die Desertion der Conscribirten begünstigt haben.

, Art. 8r. Jeder Staatsbürger» welcher die Entweichung eines Conscribirten begünstigt
 und seine Flucht verheimlicht hat, oder ihm auf irgend eine Art dehülflich gewesen ist, seiner
Verbindlichkeit sich zu entziehen, soll, abgesehen von der von den Tribunalen noch etwa be
sonders erkannten Strafe, zu einer Geldstrafe von höchstens zooo Franke», und wenigstens zu
Einer seinem jährlichen Einkommen gleichkommenden Geldstrafe verurtheilt werden. Der Betrag

[ dieser Geldstrafen soll der Militair«Conscription-caffe zuerkannt «nd hem Steuereinnehmer
 ' des Districts, wo bor Verurtheiltd sich befindet, bezahlt, werde«. / , . .. .
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